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 Veröffentlicht am 28.03.1956

Norm

ZPO §527 Abs2 B3b

Rechtssatz

Hat das Rekursgericht dem Erstgericht, das die Bewilligung der Exekution mit dem Hinweis verweigert hat, daß der

Exekutionstitel (der vom gleichen Gericht im Strafverfahren gescha<en wurde) nicht mit vorgelegt wurde, aufgetragen,

unter Abstandnahme von diesem Weigerungsgrund unter Heranziehung des Titelaktes neuerlich zu entscheiden, dann

liegt ein Aufhebungsbeschluß mit Ergänzungsauftrag vor, der mangels Rechtskraftvorbehaltes unanfechtbar ist.
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